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1. AsylG 2005 § 6 heute

2. AsylG 2005 § 6 gültig ab 20.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

3. AsylG 2005 § 6 gültig von 01.01.2006 bis 19.07.2015

Rechtssatz

Schon bisher hat der VwGH in seiner Rechtsprechung zu § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005 festgehalten, dass im Rahmen der

Gefährdungsprognose nicht auf die bloße Tatsache der Verurteilung bzw. Bestrafung eines Fremden, sondern auf die

Art und Schwere der zugrunde liegenden Straftaten und auf das sich daraus ergebende Persönlichkeitsbild abzustellen

ist. Es ist für eine nachvollziehbare Gefährdungsprognose nicht ausreichend, wenn lediglich das Gericht, die

Urteilsdaten, die maßgeblichen Strafbestimmungen und die verhängte Strafe angeführt werden. Im Rahmen der zu

treAenden Feststellungen kann es fallbezogen mitunter auch nicht ausreichend sein, die im Urteilstenor des

Strafgerichts zum Ausdruck kommenden Tathandlungen wiederzugeben, sondern es sich als notwendig darstellen,

darüber hinausgehende Feststellungen zu treAen, um die Gefährdungsprognose in einer dem Gesetz entsprechenden

Weise vornehmen zu können. Daran ist angesichts der Ausführungen des EuGH festzuhalten. Es wird jedoch hinkünftig

zu beachten sein, dass es nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl. EuGH 6.7.2023, C-8/22) erforderlich ist, dass vom

Fremden eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr ausgeht, die ein Grundinteresse der Gesellschaft

berührt. Dieser Maßstab Hndet sich im nationalen Recht im Besonderen bereits in § 67 Abs. 1 zweiter Satz FrPolG 2005,

sodass die dazu ergangene Rechtsprechung des VwGH künftig für die nach § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005 vorzunehmende

Beurteilung herangezogen werden kann.Schon bisher hat der VwGH in seiner Rechtsprechung zu Paragraph 6, Absatz

eins, ZiAer 4, AsylG 2005 festgehalten, dass im Rahmen der Gefährdungsprognose nicht auf die bloße Tatsache der

Verurteilung bzw. Bestrafung eines Fremden, sondern auf die Art und Schwere der zugrunde liegenden Straftaten und

auf das sich daraus ergebende Persönlichkeitsbild abzustellen ist. Es ist für eine nachvollziehbare
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Gefährdungsprognose nicht ausreichend, wenn lediglich das Gericht, die Urteilsdaten, die maßgeblichen

Strafbestimmungen und die verhängte Strafe angeführt werden. Im Rahmen der zu treAenden Feststellungen kann es

fallbezogen mitunter auch nicht ausreichend sein, die im Urteilstenor des Strafgerichts zum Ausdruck kommenden

Tathandlungen wiederzugeben, sondern es sich als notwendig darstellen, darüber hinausgehende Feststellungen zu

treAen, um die Gefährdungsprognose in einer dem Gesetz entsprechenden Weise vornehmen zu können. Daran ist

angesichts der Ausführungen des EuGH festzuhalten. Es wird jedoch hinkünftig zu beachten sein, dass es nach der

Rechtsprechung des EuGH vergleiche EuGH 6.7.2023, C-8/22) erforderlich ist, dass vom Fremden eine tatsächliche,

gegenwärtige und erhebliche Gefahr ausgeht, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Dieser Maßstab Hndet

sich im nationalen Recht im Besonderen bereits in Paragraph 67, Absatz eins, zweiter Satz FrPolG 2005, sodass die

dazu ergangene Rechtsprechung des VwGH künftig für die nach Paragraph 6, Absatz eins, ZiAer 4, AsylG 2005

vorzunehmende Beurteilung herangezogen werden kann.
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